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Die Zollsenkungsverhandlungen im GATT
Zwischenbilanz der Kennedy-Runde

G isbert W o lff , Frankfurt/M ain

Seit Jahren richten sich die Hoffnungen aller an der Liberalisierung des Welthandels interessier
ten Nationen auf das General Agreement on Torlffs and Trade (GATT). An konkreten Ergeb
nissen allerdings haben die Verhandlungen im GATT bislang den Interessierten wenig einge
bracht. Deutlich zeigte dies die Dillon-Runde der Jahre 1960/61, deren Ergebnis in der Tat recht 
bescheiden war. Auch in den seit Mai letzten Jahres laufenden Zollsenkungsverhandlungen im 
Rahmen des GATT, nach ihrem Initiator, dem damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, 
„Kennedy-Runde“ genannt, wird voraussichtlich kaum mehr als eine Zollsenkung von 25*/o ouf 
gewerbliche Produkte erzielt werden. Der Ausgang der Verhandlungen über Agrarprodukte ist 
noch völlig im unklaren. — Ein bescheidenes Ergebnis, wenn man daran denkt, daß man mit 
der Vorstellung in die Verhandlungen ging, eine lineare Zollsenkung von 50*/o durchzusetzen 
— ein Fortschritt allerdings, wenn man in Rechnung stellt, daß die Dillon-Runde lediglich eine 
S'/oige Zollsenkung erbrachte. — Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über Vorgeschichte, 
gegenwärtigen Staind und Aussichten der GATT-Verhandlungen. Besonderes Gewicht legt hierbei 
unser Autor auf diie Problematik des Abbaus der nichttarifären Handeishemmnisse, die in dem 
Maße an Bedeutumg gewinnen werden, in dem man sich dem Abbau der Zollmauern wirklich 
nähern sollte.

VORGESCHICHTE

Der Abbau der Zölle im Rahmen ddes GATT war, 
nach bedeutenden Erfolgen in denn ersten Nadi- 

kriegsjahren, in eine gewisse S tagnatioon geraten. Bei 
der sogenannten Dillon-Runde 1960/61 1: h a tte  die EWG 
eine Senkung aller Zölle um 20 Vo aangeboten. Die 
Verhandlungsvollmachten der V ertreb te r der USA 
waren aber so begrenzt, daß sie keine e entsprechenden 
Zollkonzessionen anbieten konnten. A lls  Endergebnis 
wurde nur eine Senkung der Zölle um rvund  8 Vo erzielt.

Nach den Regeln des GATT sind Zoollunionen und 
Freihandelszonen von der Meistbegizinstigungsregel 
ausgenommen, d. h. der Abbau der B innenzölle er
stredet sidi n id it auf Drittländer, so d a ß  diese diskri
m iniert werden. Diese Diskriminierumg ist um so 
größer, je  höher die Außenzölle der Zollunion und 
der M itgliedstaaten der F reihandelszone sind. Die 
USA konnten einen Abbau des gem einsam en Außen
zolltarifs der EWG sowie der A ußenzölle der EFTA- 
Länder nur durdi eigene Zollkonzessionen erreichen. 
Die gesetzlidien M öglidikeiten für eine Senkung der 
Zölle der USA wurden durch den T rade Expansion 
Act 1962 gesdiaffen. Mit diesem Gesetz gab der Kon
greß dem Präsidenten die Vollmacht, die Zölle der 
USA um höchstens 50 Vo zu senken und Bagatellzölle 
unter 5 Vo ad valorem  sowie Zölle auf tropische Pro
dukte ganz abzuschaffen.

Einige A rtikel allerdings wurden gesetzlich von den 
Zollsenkungen ausgeschlossen, andere sollten nach 
Hearings auf eine Ausnahm eliste gesetzt werden. 
Geplant ist, die Zollsenkungen in fünf gleichen Jahres
raten erfolgen und gegenüber allen GATT-Mitglie- 
dern gelten zu lassen. Die Vollmachten des Präsiden
ten laufen im Herbst 1967 aus, falls sie nicht erneuert 
werden.

Auf der Ministerratstagung des GATT im Mai 1963 
wurde die Eröffnung einer neuen Zollrunde, der sog. 
Kennedy-Runde, beschlossen. Verhandelt werden 
sollte:
1. über die Zollsenkung für gewerbliche Produkte,
2. über den Abbau von nichttarifären Handelshemm
nissen und
3. über den Zugang zu den Agrarmärkten.

Auf Drängen der USA, die ihre Vollmachten aus dem 
Trade Expansion Act maximal ausnutzen wollten, 
wurde als Arbeitshypothese eine Senkung aller Indu
striezölle der Verhandlungspartner um 50 Vo aufge
stellt. Diese sogenannte l i n e a r e  Z o l l s e n k u n g  
sollte die bisher üblichen Verhandlungen nach einzel
nen Zolltarifpositionen, die immer weniger Erfolge 
gebracht hatten, ersetzen. Ausnahmen von der linea
ren Zollsenkung sollten auf ein Minimum beschränkt 
werden. Außerdem sollte in Disparitätsfällen, in de
nen erhebliche Unterschiede in den Zollsätzen zweier 
Länder für die gleiche Position bestehen, das Land mit 
den niedrigeren Zollsätzen zu einer geringeren Zoll
senkung berechtigt sein. Für den Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse wurden keine Regeln vereinbart; 
das gleiche trifft für den Zugang zu den Agrarm ärk
ten zu.

ZOLLSENKUNGEN AUF DEM GEWERBLICHEN SEKTOR

An der Arbeitshypothese der 50 Voigen linearen Zoll
senkungen wurde festgehalten. Diese wird aber nicht 
zu einer allgemeinen Reduktion der Zollsätze um 50 Vo 
führen, da die lineare M ethode durch die Existenz 
von Ausnahmelisten und die Berücksichtigung von 
Disparitäten zu einer geringeren Zollreduktion führt. 
Zunächst stand die Lösung der D i s p a r i t ä t e n -
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T E L E F O N B A U  U N D  N O R M A L Z E IT  
F R A N K F U R T /M A IN

f r a g e  im M ittelpunkt der Verhandlungen. Der Zoll
tarif der USA und der gemeinsame Außenzolltarif der 
EWG unterscheiden sich zwar in der durchschnitt
lichen Zollbelastung nicht sehr stark. Die Durch
schnittszollbelastung der USA ergibt sich aber aus 
vielen hohen und vielen niedrigen Zollsätzen. Die 
Zollmauer der USA weist also viele Zacken auf und 
w irkt in der Praxis weitaus protektionistischer als die 
Zollsätze der EWG, die nur wenig differenziert sind.

Als rechnerisches Kriterium schlug die EWG zunächst 
vor, daß eine Disparität dann angenommen werden 
sollte, wenn ein Vergleich der Zollsätze für das glei
che Produkt zwischen den drei Hauptverhandlungs
partnern  EWG, USA und G roßbritannien ergibt, daß der 
höhere Zollsatz über 30®/o liegt und außerdem zehn 
Zollpunkte höher ist als der niedrigere. Nach dieser 
Regel hätte  die EWG sehr viele Disparitäten geltend 
machen können, wäre selber aber ungeschoren geblie
ben, da sie kaum Zollsätze hat, die 30 “/o übersteigen. 
W egen des W iderstands der USA gegen das „30-10"- 
Verfahren wurde vorgeschlagen, von einer Disparität 
nur dann zu sprechen, wenn der Zollsatz eines Part
ners doppelt so hoch ist wie der des anderen und die 
Differenz absolut größer ist als zehn Zollpunkte. Bei 
bestimmten Rohstoffen sollte die zweite Bedingung 
entfallen.

Eine Überprüfung der rund 1000 Disparitätsfälle hat 
ergeben, daß bei den betreffenden W aren, bei denen 
die EWG auf Grund der Disparität gegenüber den 
USA eine niedrigere Zollsenkung vornehmen könnte, 
überwiegend Drittländer Hauptlieferanten der EWG 
sind. Diese Länder drohten, Zollkonzessionen zurück
zunehmen, wenn ihre Exportinteressen bei der Sen
kung der EWG-Zölle nicht in vollem Umfang berück
sichtigt werden. Diese Situation machte bilaterale 
Verhandlungen zwischen der EWG und diesen Ländern 
erforderlich.

W as die A u s n a h m e l i s t e n  betrifft, so sollten 
sie so klein wie möglich gehalten werden und nur 
Positionen aufweisen, bei denen eine Halbierung der 
Zollsätze aus übergeordneten nationalen Interessen 
nicht möglich erschien. Die Ausnahmelisten der USA, 
der EWG, Großbritanniens, Japans und Finnlands 
wurden am 16. November 1964 im GATT-Sekretariat 
eingereicht. Sie wurden in einem Rechtfertigungsver
fahren von den Partnern überprüft. Daraus resultierte 
bis jetzt noch keine Kürzung der Listen, doch ist es 
nicht ausgesdilossen, daß diese noch in weiteren Ver
handlungen auf bilateraler Basis erfolgen wird. Die 
Listen enthalten auch T e i l a u s n a h m e n ,  bei de
nen eine Zollsenkung zwischen 1 “/o und 49 “/o erfol
gen kann, sowie b e d i n g t e  Ausnahmen, bei denen 
der Zollabbau von Konzessionen der Handelspartner 
abhängig gemacht wird.

DER ANGRIFF AUF DIE NICHTTARIFÄREN HANDEISHEMMNISSE

Die Verhandlungen über die n i c h t t a r i f ä r e n  
H a n d e l s h e m m n i s s e  wurde mehreren Unter
ausschüssen übertragen. Sie erfolgen teils bilateral, 
teils multilateral. Die Bedeutung der nichttarifären 
Handelshemmnisse wächst mit fortschreitendem Ab
bau der Zölle, da sie an die Stelle der Zölle treten 
können.

V erhandelt wird vor allem über folgende Fragen:
1. Zollwertbestimmungen (z. B. American Selling 
Price)
2. öffentliches Auitragswesen (z. B. Buy American Act)
3. Anti-Dumping-Bestimmungen
4. Ausvveidi-Klauseln (escape clause der USA)

Nach dem A m e r i c a n  S e l l i n g  P r i c e  S y 
s t e m  werden für bestimmte W aren, überwiegend 
organische Chemikalien, nicht die Preise der auslän
dischen Exporteure als Zollwert angenommen, son
dern die oft wesentlich höheren Inlandspreise ent
sprechender amerikanischer Produkte. Dadurch wird 
die Zollbelastung oft verdoppelt oder sogar verdrei
facht. Die USA scheinen zu Konzessionen bereit zu 
sein. Falls sie unnachgiebig bleiben, besteht die Ge
fahr, daß die EWG verschiedene Chemikalien und 
Farben auf ihrer Ausnahmeliste beläßt.

Nach dem B u y  A m e r i c a n  A c t  dürfen die ame
rikanischen Bundesbehörden bei ihren Käufen auslän
dische Angebote nur berücksichtigen, wenn der Preis 
amerikanischer Angebote wesentlich unterboten wird.
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Der Präferenzsatz amerikanischer Angebote beträgt 
bei Aufträgen des Verteidigungsministeriums 50 “/o. 
Eine de facto Diskriminierung ausländischer Anbieter 
bei öffentlichen Aufträgen besteht aber audi in zahl
reichen anderen Ländern, ohne daß dort eine gesetz
liche Grundlage vorhanden wäre. Diese Tatsache er
leichtert den USA die Verteidigung ih rer Politik.

Die A n t i - D u m p i n g - P r a x i s  der USA wirkt 
sich ebenfalls in vielen Fällen handelshemmend aus. 
Die V erfahren zur Feststellung, ob in einem bestimm
ten Fall Dumping vorliegt oder nicht, sind langwierig 
und kostspielig. W ährend der Feststellungszeit wird 
die endgültige Verzollung ausgesetzt. S tellt sich her
aus, daß Dumping Vorgelegen hat, so werden die 
Anti-Dumping-Zölle rückwirkend erhoben. Die EWG 
verfügt noch über kein einheitlidies Anti-Dumping- 
Recht, wodurch ihre V erhandlungsposition in dieser 
Frage geschwächt ist. Es bleibt abzuw arten, ob Fort
sdiritte möglich sind, wenn der M inistierrat der EWG 
den neuen Anti-Dumping-Entwurf der EWG-Kommis
sion verabschiedet hat.

Die A u s  W e i c h k l a u s e l  (escape cclause), die die 
USA in alle Handelsverträge einbauen n, gestattet den 
Behörden, auch Zölle, die im Rahmen i des GATT ge
bunden sind, w ieder zu erhöhen, wennm steigende Im
porte die Binnenproduktion schädigen o oder gefährden. 
Diese Klausel mindert den W ert der £ amerikanischen 
Zollkonzessionen für die GATT-Partrtner durch die 
Unsicherheit, die sie hervorruft. Dieie Beibehaltung 
dieser Vorschrift könnte zur Folge haiaben, daß auch 
andere GATT-Partner nach dem Grundidsatz der Rezi
prozität Ausweichklauseln einführen.

Auch Z o l l e r h e b  u n g s m o d a l i t ä ä t e n ,  die aus 
besonders komplexen gesundheitspoliilizeilidien oder 
konsularischen Formalitäten bestehen,n, wirken han
delshemmend und werden zur Zeit untitersudit.

DER KAMPF UM DIE AGRARM'AKRKTE

Die Verhandlungen auf dem A grarsekttor bereiten be
sondere Sdiwierigkeiten. Bis jetzt bestehen noch 
grundsätzliche Unterschiede in den Amffassungen der 
wichtigsten Export- und Importländer.

Nach dem Beschluß des GATT-Ministertreffens im 
Mai 1963 wurde als Ziel der Verhandlungen festge
legt „annehmbare Bedingungen des Zugangs zu den 
W eltmärkten für A grarprodukte und eine wesentliche 
Entwicklung und Expansion des Handels mit diesen 
Produkten zu erreichen". Die EWG als größter Im
porteur von Agrarprodukten weist darauf hin, daß die 
W eltm arktpreise für A graprodukte nicht nur durch 
die Importbeschränkungen der Einfuhrländer ver
fälscht werden, sondern auch durch die Exportsubven
tionen der großen Erzeugerländer. Diese erzielen in
folge von nationalen Preisstützungsprogrammen 
wachsende Überschüsse, die auf den W eltmarktpreis 
drücken.

Die EWG schlägt deshalb vor, a l l e  Maßnahmen zum 
Schutz der Landwirtschaft, die in a l l e n  Erzeuger
und Verbraucherländern bestehen, im GATT zu kon
solidieren. Der jeweilige nationale Schutz für ein be
stimmtes Agrarprodukt soll an dem Unterschied zwi
schen dem jeweils höheren Inlandspreis und dem 
W eltmarktpreis gemessen werden. Diese Stützungs
maßnahme (montant de soutien) soll zunädist für drei 
Jahre auf der Basis der Reziprozität eingefroren w er
den. Die EWG kann allerdings ihren jeweiligen mon
tant de soutien erst rechnerisch erfassen, wenn sie 
über ein einheitliches Preisniveau verfügt. Bei Getrei
de ist das jetzt der Fall, aber noch nicht bei anderen 
Agrarerzeugnissen, wie z. B. bei Fleisch und Milch
produkten. Die EWG ist also noch nicht in der Lage, 
für alle Agrarerzeugnisse konkrete, rechnerisch faß
bare Angebote zu unterbreiten. Diese sollen späte
stens bis zum 16. 9.1965 im GATT vorgelegt werden. 
Ob dieser Termin eingehalten werden kann, ist aller
dings fraglich, da mit weiteren Fortschritten in der 
gemeinsamen Agrarpolitik der EWG vor den W ahlen 
in der BRD kaum gerechnet werden kann.

Die USA und andere Agrarexportländer sind an Ab
satzgarantien für ihren bisherigen Absatz in der EWG 
und in Großbritannien sowie an der Erhaltung ihres 
M arktanteils interessiert. Sie wollen darüber hinaus 
auch an dem zu erwartenden Nacäifragezuwachs betei
ligt werden. Sofern Agrarprodukte durch Zölle ge
schützt werden, wollen die Agrarexportländer nach 
den Regeln, die für industrielle Güter gelten, über
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den Abbau der Agrarzölle verhandeln. Die EWG hat 
bis je tzt quantitative Absatzgarantien für Drittländer 
abgelehnt, da diese mit dem System der M arktord
nungen nicht zu vereinbaren sind. Nach diesem Sy
stem können die Absatzdiancen der Drittländer in der 
EWG nur über eine Senkung der gemeinsamen Agrar
preise der EWG verbessert werden.

Zur Zeit v/erden in 12 Arbeitsgruppen Vorverhand
lungen über A rt und Umfang der Offerten der einzel
nen Länder durchgeführt. Dabei sollen die Grundlagen 
für die konkreten Offerten erarbeitet werden, die im 
Herbst 1965 vorzulegen sind.

DIE TEILNEHMER AN DER KENNEDY-RUNDE

W enn auch der EWG, den USA und Großbritannien 
infolge ihrer Anteile am W elthandel besonderes Ge
wicht zukommt, so darf die Beteiligung der anderen 
GATT-Partner an der Kennedy-Runde nicht unterbe
w ertet werden. Erst durch ihre Teilnahme kann eine 
Zollsenkung im weltweiten Rahmen erzielt werden. 
Die teilnehmenden Länder können nach ihrer Stellung 
in der Kennedy-Runde in 9 Gruppen eingeordnet 
werden.

1. Länder, die auf dem gewerblichen Sektor eine 
50“/i>ige lineare Zollsenkung ohne Ausnahmen, anbie
ten. Diese Gruppe besteht aus Schweden, der Schweiz, 
Norwegen, Dänemark, Österreich und der Tschecho
slowakei. Diese Länder können jederzeit Ausnahme
listen nachreichen, falls die großen Industrienationen 
ihre Exportinteressen nicht durch Verkleinerung der 
Ausnahmelisten berücksichtigen. Die Tschechoslowa
kei als Staatshandelsland muß durch entsprechende 
Gestaltung ihrer Einfuhrpläne Importerhöhungen ge
währleisten.

2. Länder, die eine lineare SOVoige Zollsenkung auf 
gewerbliche Güter mit Ausnahmen anbieten: USA, 
EWG, Großbritannien, Japan und Finnland.

3. Industrialisierte Agrarexportstaaten, denen eine 
lineare 50 Voige Zollsenkung nicht zugemutet wird: 
Australien, Kanada, Neuseeland und Süd-Afrika. 
Diese Länder reichen eine Positivliste ein, auf der sie 
die Positionen bezeichnen, für die sie Zollsenkungen 
in unterschiedlicher Höhe anbieten.

4. Länder, die mit der EWG assoziiert sind: Türkei 
und Griechenland. Da diese Länder ihre höheren na
tionalen Zollsätze bereits an den EWG-Außenzolltarif 
anpassen müssen und da dessen Senkung sich auto
matisch auf sie überträgt, gelten sie auch ohne w eite
ren Beitrag als Teilnehmer.

5. Länder mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten: Spa
nien, Portugal und Israel. Ihnen wird ebenfalls eine 
lineare Halbierung der gewerblichen Zölle nicht zuge
mutet. Sie reichen positive Angebotslisten ein.

6. Länder, die in Verhandlungen über den Beitritt 
zum GATT stehen und deshalb schon Zollverhandlun
gen mit den alten GATT-Partnern führen müssen. Es 
ist vorgesehen, die Beitrittszollverhandlungen und 
die Zollverhandlungen im Rahmen der Kennedy- 
Runde für diese Länder zu verbinden. Zu dieser 
Gruppe gehören Argentinien, Tunesien, Irland, Jugo
slawien, die Vereinigte Arabische Republik sowie 
Island, das den W iederbeitritt zum GATT anstrebt. 
Für Island ist die Kennedy-Runde nur von Interesse, 
wenn es Konzessionen für den Export von Fischen 
erhält.

7. Das Staatshandelsland Polen möchte sich ebenfalls 
an der Kennedy-Runde beteiligen und von den Zoll
senkungen profitieren. Es ist bereit, über Einfuhrver
pflichtungen, auch wenn sie zu Lasten seiner staatli
chen Einfuhrpolitik gehen, zu verhandeln; es erw artet 
als Gegenleistung Zollkonzessionen der übrigen 
GATT-Partner.

8. Die Lieferländer tropischer Produkte, z. B. Brasilien, 
Ceylon, Nigeria, die Dominikanische Republik, Ja 
maika, Indonesien, Ghana sowie die der EWG asso
ziierten afrikanischen Länder (einschließlich M adagas
kar) sind vor allem an Zollsenkungen der Industrie
länder für Tropenwaren interessiert. Sie haben sich 
für die Teilnahme an der Kennedy-Runde gemeldet, 
doch wird ihr Beitrag davon abhängen, wieweit es zu 
Zollsenkungen bei tropischen Produkten kommt.

9. Den Entwicklungsländern ist vor der Eröffnung der 
Kennedy-Runde zugebilligt worden, daß sie ohne 
volle Gegenleistung in den Genuß der Zollkonzessio
nen kommen, die sich die anderen Länder in der Ken
nedy-Runde gegenseitig zugestehen. Es wird jedoch 
auch von ihnen verlangt, daß sie ihre Teilnahme er
klären und zumindest beschränkte Verpflichtungen 
eingehen. Bisher haben 18 Länder erklärt, daß sie 
nach den Sonderregeln für Entwicklungsländer an der 
Kennedy-Runde teilnehmen wollen. Dazu gehören 
auch Israel, Jugoslawien und Spanien. Der Status 
dieser Länder als Entwicklungsländer ist jedoch nicht 
unbestritten.

AUSBLICK

Das konkrete Ergebnis der Kennedy-Runde läßt sich 
heute noch nicht voraussehen, da vor allem die Agrar
verhandlungen noch nicht weit genug gediehen sind. 
Der Erfolg der A grarverhandlungen wird weitgehend 
von politischen Entscheidungen abhängen, die noch zu 
fällen sind. Es steht jetzt schon fest, daß eine all
gemeine Zollsenkung auf gewerblidie Produkte in 
Höhe von 50 ”/o infolge von zahlreichen Ausnahmen 
nicht zu realisieren ist. Dennoch wäre auch eine Zoll
senkung in Höhe von 25 “/» als wesentlicher Fort
schritt zu bezeichnen. Die Tatsache, daß die meisten 
Länder an einem Erfolg der Kennedy-Runde interes
siert sind, berechtigt zu der Hoffnung, daß sie trotz 
der noch zu erw artenden harten Einzelverhandlungen 
zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht wird.
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